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SATZUNG DER GEMEINDE BARLEBEN ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR.12 FÜR DAS GEBIET "AMMENSLEBER
WEG I" IN DER ORTSCHAFT BARLEBEN

TEIL A  -  PLANZEICHNUNG
Es gilt die BauNVO vom 23. Januar 1990

Maßstab   1 : 1000

ZEICHENERKLÄRUNG

 § 9 Abs.7 BauGB

§ 16 Abs.5 BauNVO

 § 4 BauNVO

 § 16+17 BauNVO

 § 16+17 BauNVO

 § 16+17 BauNVO

 § 22 BauNVO

 § 23 BauNVO

§ 9 Abs.1 Nr.11 BauGB

II. DARSTELLUNGEN  (OHNE NORMCHARAKTER)

FLURSTÜCKSNUMMER

VORHANDENE GRUNDSTÜCKSGRENZE

 § 9 Abs.1 Nr.11 BauGB

§ 9 Abs.1 Nr.11 BauGB

§ 9 Abs.1 Nr.11 BauGB

§ 9 Abs.1 Nr.15 BauGB

 § 9 Abs.1 Nr.25a BauGB

 § 9 Abs.1 Nr.25b BauGB

 § 9 Abs.1 Nr.25a BauGB

KÜNFTIG FORTFALLENDE GRUNDSTÜCKSGRENZE

NUMMER DES TEILGEBIETS

VORGESCHLAGENE GRUNDSTÜCKSGRENZE

 § 22 BauNVO

 § 16+18 BauNVO

 § 16+18 BauNVO

 § 22 BauNVO

 § 22 BauNVO

 § 16+18 BauNVO

 § 9 Abs.1 Nr.25a BauGB

DES BEBAUUNGSPLANS

VON BAUGEBIETEN, ODER ABGRENZUNG DES MASSES
DER NUTZUNG INNERHALB EINES BAUGEBIETS

GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHS 

ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHER NUTZUNG, z.B.

ALLGEMEINES WOHNGEBIET

MAXIMALE GEBÄUDEHÖHE

MAXIMALE TRAUFHÖHE

MAXIMALE GRÖSSE DER GRUNDFLÄCHE DER BAULICHEN ANLAGEN

VORHANDENES GEBÄUDE

MASSANGABE IN METERN

BAUGRENZE 

STRASSENVERKEHRSFLÄCHE

STRASSENBEGRENZUNGSLINIE

ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE 

MAXIMALE GRÖSSE DER GRUNDFLÄCHE FÜR EINZELHÄUSER

MAXIMALE GRÖSSE DER GRUNDFLÄCHE FÜR DOPPELHAUSHÄLFTEN

OFFENE BAUWEISE

NUR EINZEL- UND DOPPELHÄUSER ZULÄSSIG

ÖFFENTLICHE PARKFLÄCHE MIT ANZAHL DER PLÄTZE 

FUSS- UND RADWEG

VERKEHRSBERUHIGTER BEREICH

STRASSENBEGLEITGRÜN

VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG

    STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN

    ANPFLANZEN VON BÄUMEN

    ERHALTEN VON BÄUMEN

    UMGRENZUNG VON FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VON BÄUMEN,

SPIELPLATZ

NUR EINZEL- UND DOPPELHÄUSER ZULÄSSIG

ABWEICHENDE BAUWEISE

ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ALS HÖCHSTMASS

    STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
UND FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN,

    UMGRENZUNG VON FLÄCHEN MIT BINDUNGEN FÜR BEPFLANZUNGEN
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ELEKTRIZITÄT (KLEINVERTEILERSCHRANK) § 9 Abs.1 Nr.12+14 BauGB

! HINWEIS:   Planfassung für die 2. öffentliche Auslegung nach § 4 a Abs. 3 BauGB
Der Inhalt der Planzeichnung  wurde nach der 1. öffentlichen Auslegung vom 28. Juli bis einschließlich 29. August 2008 geändert.
Die Änderungen betreffen:

1.   im Teilgebiet 8:
Auf dem Flurstück 83/3:

• Erweiterung der überbaubare Fläche in Richtung Teilgebiet 3 um 3.50m und einen Abstand von 3.00m zum Teilgebiet 3
• Verringerung des Abstandes der straßenseitiger Baugrenze von bisher 6.00m auf 4.00m
• Erweiterung des Abstandes der östlichen Baugrenze von bisher 4.00m auf 8.00 m

2.   Ackerstraße:

   Reduzierung der Straßenbreite von bisher 10.25m auf verfügbare 9.80m. Dem zufolge Umplanung der Straßenfläche 
   einschließlich Parkplätze und Baumstandorte.
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Durchführung der Umweltüberwachung
Grundlage für die Umweltüberwachung ist  neben dem § 4c des BauGB (in der aktuellen Fassung) auch
die Richtlinie zur Umsetzung der §§ 18 bis 22 des Naturschutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt und
Sicherung des nachhaltigen Erfolgs der durchgeführten Maßnahmen vom 27.02.2005.

Schutzgut Maßnahme           Zeitpunkt der Kontrolle    Verantwortlich         Art der Kontrolle

Mensch Ausweisung von Mit Vorlage des Bauordnungsamt Kontrolle des
passiven Bauantrages des Landkreises Bauantrages auf
Lärmschutzmaßnahmen als  Einhaltung der
in den betroffenen Baugenehmigungs- Lärmschutz-
Bereichen behörde maßnahmen

 Einhaltung der ständig Gemeinde Beobachtung der
Vorgaben und Barleben Verkehrsmengen
Grenzwerte des auf dem
Schallschutzgutachtens Breitenweg

Tiere und Nutzung von uv-armen unmittelbar nach der Gemeinde Kontrolle vor Ort
Pflanzen Leuchtmittel bei der Bauausführung und alle Barleben

Straßen und Wege- 5 Jahre
beleuchtung
Festsetzungen von unmittelbar nach der Gemeinde Kontrolle vor Ort
Pflanzgeboten im Bauausführung und alle Barleben
Geltungsbereich des 5 Jahre
Bebauungsplanes:
- Straßenbaumbe-
pflanzung
- Pflanzgebotsstreifen
entlang der südlichen
Grenze des
Geltungsbereiches

Boden Ausweisung einer Die Umwandlung ist Gemeinde Kontrolle vor Ort
externen zum Zeitpunkt der Barleben
Ausgleichsmaßnahme Bauausführung zu
Umwandlung von Acker überprüfen und die
in Grünland Pflegemaßnahmen

durch eine Kontrolle
alle 3 Jahre

Sollten sich bei den Kontrollen Abweichungen von den Prognosen und Entwicklungszielen ergeben,
dann können diese wie folgt berücksichtigt werden:

- Ergreifen von Abhilfemaßnahmen an dem realisierten Vorhaben (nachsorgende Komponente), wie
zum Beispiel eine Änderung der Pflege, Nachpflanzungen usw.

- Gezielte Änderung des Bebauungsplanes
- Berücksichtigung der Abweichungen bei der regulären Fortschreibung des Bebauungsplanes.
- Weiterentwicklung des methodischen Instrumentariums der Umweltfolgenabschätzung.

Bei festgestellten Abweichungen  der Prognosen und Entwicklungsziele ist im Einzelfall im
Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fachbehörden über die notwendigen Maßnahmen zu durch die
Gemeinde zu entscheiden.

Vorschläge für die textliche Festsetzungen
gemäß  § 9 Abs. 1 Nr. 4, 11, 15, 16, 20 und 25

(Nur die fett-gedruckten Textstellen werden in den Bebauungsplan übernommen.)

Öffentliche Grünfläche

1. Öffentliche Grünfläche mit Spielplatz und Wegeflächen;
Die Baum- und Strauchpflanzungen müssen eine Fläche von mindestens 20 % der
Gesamtfläche einnehmen, wobei je angefangener 250 m² Grünfläche mindestens ein
großkroniger Baum zu pflanzen ist. Insgesamt sind mindestens 4  Bäume zu pflanzen.

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

2. Im gesamten Geltungsbereich sind für die Straßen- und Wegebeleuchtung von öffentlichen
Verkehrsflächen nur Lampentypen mit uv-armen, Insekten verträgliche Leuchtmitteln  zulässig.

3. Externe Ausgleichsmaßnahme
Das nach der Eingriffsregelung (§ 1a Abs. 3 BauGB)   ermittelte Ausgleichsdefizit für die
bauliche Erweiterungsfläche von  127.773  Werteinheiten nach dem Bewertungsverfahren Land
Sachsen-Anhalt wird durch die beiden folgenden externen Ausgleichsmaßnahmen
ausgeglichen.

Maßnahme 1
Umwandlung von 3.731 m² Ackerfläche in artenreiches, mesophiles Grünland  auf dem
Flurstück 358, der Flur 5 in der Gemarkung Barleben. Die Fläche ist mit dem Beginn der
Erschließungsarbeiten umzuwandeln. Die Fläche ist mit den folgenden Auflagen als Mähwiese
oder Weide zu bewirtschaften:
- Bei der Nutzung als Mähwiese ist die Fläche zweimal im Jahr zu mähen.
- Das Mähgut ist innerhalb von 14 Tagen, frühestens jedoch an dem auf die Mahd 
folgenden Tag, von der Fläche zu entfernen.
- Es ist eine ganzjährige Beweidung mit einem durchschnittlichen Viehbesatz von 
mindestens 0,3 bis höchsten 1,0 Großvieheinheiten je Hektar im Jahresdurchschnitt 
möglich. Bei einer Beweidung ist mindestens einmal pro Jahr eine Pflegemahd zur 
Beseitigung der „Weideunkräuter“ durchzuführen.
- Eine Zufütterung auf den Flächen mit Ausnahme von Mineralstoffen ist nicht 
zulässig.
- Es dürfen keine Düngemittel und Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden.
- Eine Grünlandpflege (z.B. Abschleppen ist in der Zeit vom 1.11 bis zum 01.04 des 
Folgejahres zulässig.
- Eine Ausbesserung der Grasnarbe darf nur umbruchlos erfolgen.
- Auf den Ausgleichsflächen dürfen keine sonstigen Flächennutzungen, wie z. B. 
Mieten, Dung- und Kompostlagerdurchgeführt werden.
- Auf Entwässerungsmaßnahmen (z. B. Drainierungen) ist zu verzichten.

Maßnahme 2
Anlegen eines gestuften, artenreichen Feldgehölzes auf den Flurstücken 94, 95 und teilweise
235/96 in der Flur 5. Die Bepflanzung erfolgt im Raster 1,5 x 1,5 m mit autochthonen
Pflanzmaterial. Entlang des Feldweges ist ein 3 - 5 m breiter Krautsaum anzulegen. Die Fläche
ist während der ersten 4 Standjahre wildsicher einzuzäunen.
Da der vorhandene Weg über diese beiden Flurstücke führt und das Wegeflurstück als Ackerfläche
genutzt wird, ist die Pflanzung in diesem Bereich auf das Wegeflurstück 253/96 zu verschieben (siehe
Lageplanausschnitt).  Die Gemeinde Barleben ist Eigentümer der Wegefläche, so dass diese
Verschiebung der Flächen problemlos erfolgen kann. Durch die Gemeinde Barleben ist diese
Flächenverlagerung zu sichern.

Anpflanzung und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstige Bepflanzung

Pflanz- und Erhaltungsgebot:

4. Die innerhalb der Verkehrsgrünfläche in der öffentlichen Straßenverkehrsfläche festgesetzten
Einzelbäume sind:

a. im Breite Weg als großkronige Bäume der Art Winterlinde (Tilia coerdata)  zu pflanzen.
Der vorhandene Baumbestand ist zu erhalten.  Auf der Westseite der Straße sind in den dafür
vorgesehenen Pflanzstreifen auf 100 m Straßenlänge einseitig  der Fahrbahn mindestens sechs
Bäume in möglichst gleichmäßigen  Abständen zu pflanzen.

b. im Ammensleber Weg  in den dafür vorgesehenen Pflanzstreifen auf der Nordseite der Straße
auf je 100 m Straßenlänge mindestens fünf mittelkronige  Laubbäume  in möglichst
gleichmäßigen  Abständen zu pflanzen.

c. in  der Ackerstraße  und der Planstraße in den dafür vorgesehenen Pflanzstreifen auf der
Ostseite der Straße auf je 100 m Straßenlänge mindestens fünf kleinkronige  Laubbäume  zu
pflanzen.

Die Standortfläche der Bäume muss mind. 6,00 m² betragen und ist aus einem dauerhaft luft- und
wasserdurchlässigen Aufbau herzustellen.

5. Entlang der südlichen Grundstücksgrenzen der Teilgebiete 2 und 8 ist ein 3,0 m breiter
Gehölzstreifen mit einer dichten Bepflanzung mit Sträuchern anzulegen und dauerhaft zu
erhalten.

6. Die vorhandene einreihige Hecke entlang der südlichen Grundstücksgrenze des Flurstücks
84/3 ist dauerhaft  zu erhalten.

7. Für alle festgesetzten Pflanzungen im Plangebiet sind nur standortgerechte Laubbaum- und
Straucharten zu verwenden. Bei ihrem Abgang ist eine  Ersatzpflanzung gleicher Art
vorzunehmen.

8. Die auf öffentlichen und privaten Flächen zur Anpflanzung festgesetzten Laubbaum- und
    Straucharten müssen:

a. bei großkronigen Laubbäumen (Winterlinden) einen Stammumfang von mindestens
18 - 20 cm

b. bei mittel- und kleinkronigen Laubbäumen einen Stammumfang von mindestens 16 - 18 cm
c. bei Obsthochstämmen einen Stammumfang von mindestens 12 - 14 cm gemessen in   1,0 m

Höhe über dem Erdboden, in mind. 3 x v. Baumschulqualität aufweisen. Die Standortfläche der
Bäume muss mindestens 6,00 m² betragen und ist aus einem dauerhaft luft- und
wasserdurchlässigem Aufbau herzustellen.

d. bei Sträuchern für Flächenbepflanzungen eine Höhe von mindestens 0,6 m (ohne Ballen)
aufweisen.

e. Das autochthone Pflanzmaterial ist aus den, von der Unteren Naturschutzbehörde
zugewiesenen Beständen, zu entnehmen. Das Pflanzmaterial muss eine Mindesthöhe von 1,0 m
und ausreichendes Wurzelwerk besitzen.

Entwässerung - Regelung des Wasserabflusses

9. In allen Teilgebieten ist das unbelastete Regenwasser von den Flächen, von denen
keine Gefährdung durch die Ablagerung von Schadstoffen ausgeht, auf den
Grundstücken zu versickern, zu speichern oder darf  verwendet werden.

Hinweis:

10. Umweltüberwachung
Die Überwachung der Wirksamkeit der textlichen Festsetzungen hat entsprechend
der Vorgaben der Begründung und des Umweltberichtes durch die Gemeinde
Barleben zu erfolgen.

11. Grünordnung
Bei der Entwicklung der Bauflächen, der privaten und öffentlichen Grünflächen und der
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft zur Erfüllung der Ausgleichsfunktion gemäß NatSchG ist der Inhalt des
Umweltberichtes zu beachten.

12. Baumschutz
Für Eingriffe in den Wurzelbereich bestehender Bäume sind die Festlegungen der DIN 
18920 Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei 
Baumaßnahmen) bzw. der RAS LP 4 (Richtlinie für die Anlage von Straßen. 
Landschaftsplanung - Heft 4) in der aktuellen Fassung verbindlich. Die Baumschutzsatzung
der Gemeinde Barleben ist zu beachten.

13. Pflanzarbeiten
Bei den Pflanzarbeiten ist die DIN 18916 zu beachten.

14. Bodenschutz
   Boden, der bei Veränderungen an der Erdoberfläche (z.B. Mutterboden) ausgehoben wird,

ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen
(§ 202 BauGB). Im übrigen gilt die DIN 18915  (Landschaftsbau - Bodenarbeiten für 
vegetationstechnische Zwecke) in der aktuellen Fassung sowie das Bodenschutzgesetz
(BodSchG) insbesondere § 4.
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Ersatzmaßnahme für den Bebauungsplan Nr. 4
Olvenstedter Weg 3105 m²

Flur 5
Flurstück 358
Gesamtfläche 6836m

Anlegen eines gestuften, artenreichen
Feldgehölzes auf den Flurstücken 94 und
95 und teilweise 253 / 96 in der Flur 5 der
Gemarkung Barleben. Die Bepflanzung
erfolgt im Raster 1,50m x 1,50m aus
autochtonem Pflanzmaterial. Entlang des
Weges ist ein 3 -5 m breiter Kraussaum
anzulegen.

Maßnahme 2

2

1

Umwandlung von 3731 m² Acker in artenreiches mesophiles
Grünland.

Maßnahme 1

FGL 101, DN 500
mit Kabelschutzrohr, ungefähre Lage
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